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Gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission zu Artikel 67 

 
Der Rat und die Kommission stimmen darin überein, dass Artikel 67 Absatz 4, wonach die 
Anwendung vereinfachter Kosten gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buchstaben b bis d in Fällen, in denen 
ein Vorhaben oder ein Projekt, das Teil eines Vorhabens ist, ausschließlich über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge durchgeführt wird, ausgeschlossen ist, nicht der Durchführung eines 
Vorhabens über die Vergabe öffentlicher Aufträge entgegensteht, bei der der Empfänger Zahlungen 
an den Auftragnehmer auf der Grundlage vorab festgelegter Einheitskosten leistet. Der Rat und die 
Kommission stimmen darin überein, dass die Kosten, die auf der Grundlage dieser über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge festgelegten Einheitskosten vom Empfänger festgesetzt und gezahlt werden, 
tatsächliche Kosten darstellen müssen, die dem Empfänger gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe a 
tatsächlich entstanden sind und von ihm gezahlt wurden. 
 
Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zur 
Überarbeitung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung von Mitteln 
 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission sind übereingekommen, in die 
Überarbeitung der Haushaltsordnung im Hinblick auf die Anpassung der Verordnung (EU) 
Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates an den mehrjährigen Finanzrahmen 
2014-2020 die notwendigen Bestimmungen für die Anwendung der Regelungen betreffend die 
Zuweisung der leistungsgebundenen Reserve sowie im Zusammenhang mit der Durchführung der 
Finanzinstrumente nach Artikel 39 (KMU-Initiative) im Rahmen der Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen für den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds in Bezug auf die Wiederein-
setzung folgender Mittel aufzunehmen:  

i.  Mittelbindungen, die für Programme im Zusammenhang mit der leistungsgebundenen 
Reserve getätigt wurden und die aufgehoben werden mussten, weil bei den Prioritäten dieser 
Programme die Etappenziele nicht erreicht wurden, und  

ii.  Mittelbindungen, die in Bezug auf zweckbestimmte Programme nach Artikel 39 Absatz 4 
Buchstabe b durchgeführt wurden und die aufgehoben werden mussten, weil die Teilnahme 
eines Mitgliedstaates an dem Finanzinstrument eingestellt werden musste. 
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zu 
Artikel 1 
 
Wenn weitere begründete Abweichungen von den gemeinsamen Bestimmungen erforderlich sind, 
um den Besonderheiten des EMFF und des ELER Rechnung zu tragen, verpflichten sich das 
Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission, diese Ausnahmeregelungen 
vorzusehen, indem sie mit gebotener Sorgfalt die notwendigen Änderungen an der Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds vornehmen. 
 
Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Ausschluss 
jedweder rückwirkenden Gültigkeit in Bezug auf die Anwendung von Artikel 5 Absatz 3 
 
Das Europäische Parlament und der Rat vereinbaren, dass 

- bezüglich der Anwendung von Artikel 14 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c und 
Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen über die Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds die von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen zur 
Einbindung der in Artikel 5 Absatz 1 genannten Partner in die Vorbereitung der Partner-
schaftsvereinbarungen und der Programme gemäß Artikel 5 Absatz 2 alle konkreten 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten (ungeachtet ihrer zeitlichen Planung) sowie die von ihnen 
vor Inkrafttreten der Verordnung und vor dem Datum des Inkrafttretens des gemäß Artikel 5 
Absatz 3 der Verordnung angenommenen delegierten Rechtsakts für einen Europäischen 
Verhaltenskodex in den Vorbereitungsphasen des Programmplanungsverfahrens eines 
Mitgliedstaats ergriffenen Maßnahmen umfassen, sofern die in der Verordnung festgelegten 
Ziele des Partnerschaftsprinzips erfüllt werden. In diesem Zusammenhang beschließen die 
Mitgliedstaaten entsprechend ihren nationalen und regionalen Zuständigkeiten und in Über-
einstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung und den fondspezifischen 
Regelungen über den Inhalt sowohl der vorgeschlagenen Partnerschaftsvereinbarungen als 
auch der vorgeschlagenen Programmentwürfe; 

- der gemäß Artikel 5 Absatz 3 angenommene delegierte Rechtsakt für einen Europäischen 
Verhaltenskodex unter keinen Umständen weder direkt noch indirekt rückwirkend 
Anwendung findet, insbesondere was das Verfahren für die Annahme der Partnerschafts-
vereinbarung und der Programme betrifft, da es nicht die Absicht der Rechtsetzungsbehörde 
der EU ist, der Kommission die Befugnis zu übertragen, die Annahme der Partnerschafts-
vereinbarung und der Programme ausschließlich aufgrund eines Verstoßes gegen den gemäß 
Artikel 5 Absatz 3 angenommenen Europäischen Verhaltenskodex abzulehnen; 
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- das Europäische Parlament und der Rat die Kommission auffordern, ihnen den Entwurf des 
gemäß Artikel 5 Absatz 3 anzunehmenden delegierten Rechtsakts so früh wie möglich 
vorzulegen, spätestens jedoch am Tag der Genehmigung der politischen Einigung über die 
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen über die Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds durch den Rat oder am Tag der Abstimmung über den Entwurf des Berichts 
über die Verordnung im Plenum des Europäischen Parlaments, je nachdem, welches Ereignis 
als erstes eintritt. 

 
_________________ 

 




